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I/A-PUNKT-VERMERK 
Absender: Generalsekretariat des Rates 
Empfänger: Ausschuss der Ständigen Vertreter/Rat 
Betr.: Entwurf eines Beschlusses des Rates zur Ernennung einer schwedischen 

Stellvertreterin im Ausschuss der Regionen 
– Annahme 

  

1. Mit Schreiben vom 4. Juni 2015 hat der Generalsekretär des Ausschusses der Regionen dem 

Rat mitgeteilt, dass die Amtszeit von Herrn Rolf SÄLLRYD, Stellvertreter im Ausschuss der 

Regionen, abgelaufen ist. 

2. Die Mitglieder und ihre Stellvertreter im Ausschuss der Regionen werden nach Artikel 305 

AEUV vom Rat auf Vorschlag der jeweiligen Mitgliedstaaten mit qualifizierter Mehrheit 

ernannt. 

3. Aufgrund dieser Bestimmung hat die schwedische Regierung vorgeschlagen 1, folgende 

Kandidatin für die verbleibende Amtszeit, d. h. bis zum 25. Januar 2020, zur Stellvertreterin 

im Ausschuss der Regionen zu ernennen: 

– Frau Birgitta SACREDÉUS, Ledamot i regionfullmäktige, Dalarnas läns landsting. 

4. Der Ausschuss der Ständigen Vertreter wird daher gebeten, dem Rat vorzuschlagen, er möge 

den in Dokument 12950/15 CDR 99 enthaltenen Beschluss auf einer seiner nächsten 

Tagungen als A-Punkt annehmen. 

                                                 
1 Vgl. Dok. 12949/15 CDR 98. 
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5. Der genannte Beschluss wird gemäß Artikel 297 Absatz 2 Unterabsatz 2 AEUV im Amtsblatt 

der Europäischen Union veröffentlicht. 

 

www.parlament.gv.at

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=81426&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:12952/15;Nr:12952;Year:15&comp=12952%7C2015%7C



